
Bayerischer Landtag 

2. Legislaturperiode 
Tagung 1952/53 

Betreff: 

Beilage 4209 

Antrag 

Vorlage des Entwurfs eines Privatschul
gesetzes 

Der Landtag wolle beschließen: 

I. 
Di:e Staatsregierung wird ersucht, alsbald 

den Entwurf eines Privatschulgesetzes vorzu
legen. 

II. 
Bis dahin ist folgende Regelung zu treffen: 

1. Der Staat leistet insgesamt zum Betrieb 
der nichtstaatlichen Schulen einen Beitrag, 
der sich aus den Aufwendungen berechnet, 
die der Staat je Schüler für das Lehr
personal an staatlichen Schulen macht. Es 
bleiben außer Betracht die sächlichen Aus
gaben einschließlich der laufenden und ein
maligen Bauaufwendungen. 

2. Der Staatsbeitrag beträgt ungefähr 60 v. H. 
der Aufwendungen für die entsprechenden 
staatlichen Schulen, vervielfältigt mit der 
Zahl der Schüler an den entsprechenden 
nichtstaatlichen Anstalten. Bei gemeind
lichen Anstalten ist jedoch auch die Steuer
kraft der Gemeinde zu berücksichtigen. 

3. Staatsbeiträge werden nur Schulen zuge-· 
·wiesen, die den Bestimmungen der Ziff. 4 
bis 6 entsprechen. 

4. Die Schulen müssen folgende Mindestan
forderungen erfüllen: 
a) Art. 134 der Bayerischen Verfassung; 
b) § 4 der VO. über das nichtstaatliche Er

ziehungs- und Unterrichtswesen vom 
26. August 1933; 

c) Art. 7, Abs. 4 des Grundgesetzes für die 
Bundesrepublik. 

5. Schulen, die in iliren Leistungen nicht den 
Anforderungen der Schulaufsichtsbehörde 
entsprechen, sind von deu Staatsbeiträgen 
_ganz oder foilwe!se auszuschließen. 

6. An den Staatsbeiträgen haben nur ge
meindliche, konfessionelle und sonstige 
nichtstaatliche Schulen teil, deren Schul
ziel dem der staatlichen höheren Lehr
anstalten (einschließlich der bisherigen 
Lehrerbildungsanstalten), sowie der staat
lichen Mittelschulen, oder anderer Unter
richtsanstalten gleicher oder ähnlicher Art 
entspricht. · 

Mi.in c h e n, den 10. Juni 1953 

Meixner 
und F r a k t i o n (CSU) 

Beilage 4210 

Antrag 
Betreff: 
Bereitstellung von Haushaltsmitteln 
für den Wiederaufbau des Amts
gerichtsgebäudes in Gemünden 

Der Landtag wolle be.schlie.ßen: 

Die Staatsregierung wird ersucht, im Außer
ordentlichen Haushalt 1953 für den Wiederauf
bau des Amtsgerichtsgebäudes in Gemünden 
den Betrag von 234 000 DM einzusetzen. 

M ii n c h e n, .den 10. Juni 1953 

Bezold, Rabenstein 
und Fra kt i o n (FDP) 

Betreff: 
Bereitstellung von 
ha.ltsmitteln für cl 
die Trinkwasser· 
bung der Grell' 

Beilage 4211 
Antrag 

orordentlichen Haus
izialen Wohnungsbau, 

,orgung und zur Behe
Jnot 

Der Landtag wolle beschließen: 

Im . außerordentlichen Haushalt für das 
Rer' .nungsjahr 1953 werden weitere Mittel 
eir ;gesetzt, und zwar 

1. zur Förderung des sozialen ·w ohnungs
baues 10 Millionen DM;· 

2. zur Durchführung weiterer Pro,jekte ·zur 
Sicherung der Trinkwasserversorgung 1 Mil-
lion DM; · 

3. zur Behebung der Grenzlandnot JO Mil-
lionen DM. · 

München, den 10. Juni 1953 

von Knoeriugen 
und F r a k t i o n (SPD) 

Betreff: 

Beilage 4212 

Antrag 

Einleitung von Hilfsmaßnahmen für die 
durch eine Unwetterkatastrophe heim
gesuchte Gemeinde Neubrunn 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung ·wird ersucht, zur Mil
derung der durch eine kürzliche Unwetter
katastrophe in der Gemeinde Neubnrn:i1 im 
Landkreis Marktheidenfeld entstandenen 
Überschwemm ungsschäclen Hilfsmaßnahmen 
zu ergreifen. 

Bonn, den 11. Juni 1953 

Dr. Keller (BHE) 


